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EU-Grundqualifikation für die Fahrerlaubnisklassen D, C 
 
 
Mit Inkrafttreten des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQG) im 
September 2008, basierend auf der Richtlinie 2003/59/EG, dürfen nur noch 
diejenigen Kraftfahrer gewerblich Personen befördern oder Güter transportieren, die 
neben dem Erwerb der entsprechenden Fahrerlaubnis (Ersterwerb ab 10.09.2008) 
auch die erfolgreiche Teilnahme an der so genannten Grundqualifikation nachweisen 
können. 
 
Die theoretischen und praktischen Inhalte der Grundqualifikation sind durch einen 
Rahmenlehrplan vorgegeben und werden in 140 Stunden vermittelt. Die erfolgreiche 
Teilnahme wird nach bestandener Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer 
durch einen Befähigungsnachweis bescheinigt und im Führerschein durch eine 
Schlüsselzahl dokumentiert. 
 
Der Befähigungsnachweis wird mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren ausgestellt 
und muss danach alle fünf Jahre durch die Bescheinung der Teilnahme an einer 
Weiterbildung von 35 Stunden (EU-Weiterbildung) verlängert werden. 
 
Die Grundqualifikation und die entsprechende Weiterbildung nach dem BKrFQG sind 
nicht erforderlich für die Nutzung der Fahrerlaubnis im privaten Bereich oder für 
Fahrzeuge, die mit den Führerschein B gefahren werden dürfen. Außerdem gilt das 
BKrFQG nicht für: 
 
• Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h, 
• Kraftfahrzeuge der Bundeswehr, der Polizei, des Zolldienstes und des zivilen 

Katastrophenschutzes, 
• Kraftfahrzeuge der Feuerwehr oder der Rettungsdienste, 
• Kraftfahrzeuge, die zu Reparatur- oder Wartungszwecken oder zu technischen 

Untersuchungen Prüfungen unterzogen werden (z.B. Werkstattfahrten oder 
Fahrten von Prüfern oder Sachverständigen), 

• Kraftfahrzeuge, die neu oder umgebaut und noch nicht in Betrieb genommen 
worden sind, 

• Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Material oder Ausrüstung, das der Fahrer 
oder die Fahrerin zur Ausübung des Berufes verwendet, sofern es sich beim 
Führen des Kraftfahrzeuges nicht um die Hauptbeschäftigung handelt (z. B. 
Maler, Maurer, usw., also Personen, deren Geschäft nicht die Güterbeförderung 
oder die Personenbeförderung ist). 
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EU-Grundqualifikation für die Fahrerlaubnisklassen D, C 
 
Ansprechpartner: 
 

Hr. Dickow 
Verkehrsakademie 
Fahrschule / Disposition 
Telefon: 030-256 25432 
Mo. – Fr. 7:00 – 14:00 Uhr 
 
Weitere Informationen: 
 
� Fahrerlaubnisausbildung der Klassen D, C, CE 
� Ausbildung zum/zur Omnibusfahrer/in im ÖPNV 


